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(54) Verfahren und Sicherheits-Fluchtleitsystem zur Kennzeichnung von Tunnels für
schienengeführte Fahrzeuge

(57) Ein Verfahren zur Sicherheitskennzeichnung
von Tunnels (10) für schienengeführte Fahrzeuge (100)
ist gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- es werden langnachleuchtende Fluchtwegmarkie-
rungen, insbesondere langnachleuchtende Strei-
fen (30) und/oder Schilder (50) und/oder Handläufe
(40) und/oder sonstige Kennzeichnungen in dem
Tunnel (10), vorzugsweise an Tunnelwänden ange-
ordnet und

- es wird wenigstens eine die langnachleuchtenden

Streifen (30) und/oder Schilder (50) und/oder Hand-
läufe (40) und/oder sonstige Kennzeichnungen zur
Phosphoreszenz anregende Lampe (110) an dem
schienengeführten Fahrzeug (100) so angeordnet,
daß bei einer Fahrt des schienengeführten Fahr-
zeugs (100) durch den Tunnel (10) die langnach-
leuchtenden Streifen (30) und/oder Schilder (50)
und/oder Handläufe (40) und/oder sonstige Kenn-
zeichnungen mit der von der Lampe (110) abgege-
benen Strahlung beaufschlagt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und Sicher-
heits-Fluchtleitsystem zur Kennzeichnung von Tunnels
für schienengeführte Fahrzeuge nach den Oberbegrif-
fen der unabhängigen Ansprüche 1 und 2.
[0002] Zur Kennzeichnung von Fluchtwegen in Tun-
nels für schienengeführte Fahrzeuge, beispielsweise
U-Bahntunnels oder Eisenbahntunnels oder Tunnels
von schienengeführten Bergbahnen sind Fluchtleitsy-
steme vorgesehen, die beispielsweise durch Fluchtwe-
ge beleuchtende Lampen, beleuchtete Schilder und dgl.
realisiert sind. Derartige Fluchtleitsysteme erfordern ei-
ne aufwendige Verlegung von elektrischen Leitungen in
Tunnels. Darüber hinaus ist die Wartung derartiger
Fluchtleitsysteme mit großem Aufwand und Kosten ver-
bunden, da sie wiederholte Wartungsgänge in dem Tun-
nel erfordert, bei denen beispielsweise geprüft wird, ob
Leuchtmittel ausgefallen oder Leitungen unterbrochen
sind. Auch im Falle von batteriebetriebenen Notbe-
leuchtungen ist ein erheblicher Wartungsaufwand erfor-
derlich, da Batterien nur eine begrenzte Lebensdauer
aufweisen und daher in regelmäßigen Abständen aus-
getauscht werden müssen. Des weiteren ist problema-
tisch, daß derartige Sicherheitskennzeichnungen nur
eine punktuelle Beleuchtung ermöglichen, die beispiels-
weise bei Rauchbildung im Brandfall nur schlecht sicht-
bar ist. Ein weiteres Problem stellt die Bildung elektri-
scher Funken in Tunnels dar, insbesondere dann, wenn
explosionsgefährdete Substanzen, beispielsweise
Treibstoff einer Diesellok zum Beispiel bei einem Unfall
im Tunnel ausgelaufen ist.
[0003] Es ist nun bekannt Fluchtwegmarkierungen
oder Fluchtleitsysteme mittels langnachleuchtender
Kennzeichnungen auszubilden. Derartige Fluchtleitsy-
steme werden in Gebäuden, aber auch Schiffen, insbe-
sondere Passagierschiffen und Flugzeugen eingesetzt,
die alle mit Beleuchtungen ausgestattet sind. Bei Ausfall
der Beleuchtung leuchten langnachleuchtende Flucht-
leitsysteme so lange und mit einer so hohen Intensität
nach, daß eine gut sichtbare Fluchtwegmarkierung ge-
geben ist. Solche Fluchtleitsysteme gehen beispiels-
weise aus der EP 0 828 657 B1 und der DE 201 05 825
U1 hervor.
[0004] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde
ein Verfahren und ein Sicherheits-Fluchtleitsystem zur
Kennzeichnung für schienengeführte Fahrzeuge von
Tunnels zu vermitteln, welches vollkommen ohne in
Tunnels zu installierende netz- oder batteriebetriebene
Beleuchtungen auskommt.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren und ein Sicherheits-Fluchtleitsystem mit
den Merkmalen der Ansprüche 1 bzw. 2 gelöst.
[0006] Grundidee der Erfindung ist es, für ein Sicher-
heits-Fluchtleitsystem oder Rettungswegleitsystem
langnachleuchtende Fluchtwegmarkierungen in Tun-
nels einzusetzen und für deren Anregung Lampen zu
verwenden, welche an den schienengeführten Fahrzeu-

gen angeordnet sind. Auf diese Weise werden die lang-
nachleuchtenden Fluchtwegmarkierungen zur Emissi-
on von sichtbarem Licht im Wege der Phosphoreszenz
oder Luminessenz angeregt immer dann, wenn ein
Fahrzeug im Tunnel an ihnen vorüberfährt. Die Anre-
gung der langnachleuchtenden Fluchtwegmarkierun-
gen durch an den schienengeführten Fahrzeug ange-
ordnete Lampen hat zum einen den großen Vorteil, daß
im Tunnel keine netz- oder batteriebetriebenen Lampen
installiert werden müssen. Ein weiterer Vorteil besteht
zum anderen aber auch in der einfachen Wartung der-
artiger Fluchtleitsysteme, da die langnachleuchtenden
Markierungen praktisch störunanfällig sind und die
Lampen, mit denen diese Markierungen zur Phospho-
reszenz angeregt werden, im Zuge der ohnehin erfor-
derlichen Wartung der schienengeführten Fahrzeuge
vorgenommen werden kann. Darüber hinaus ist auch
zwischen den Wartungsintervallen der Austausch der
an den schienengeführten Fahrzeugen angeordneten
Lampen problemlos möglich.
[0007] Die Anordnung der Lampen an den schienen-
geführten Fahrzeugen ist dabei vorzugsweise so aus-
geführt, daß die Lampen auf die Fluchtwegmarkierun-
gen, das heißt die Leuchtstreifen, Schilder und dgl. aus-
gerichtet sind.
[0008] Die Lampen können rein prinzipiell sichtbare
oder unsichtbare elektromagnetische Strahlung emittie-
ren. Vorzugsweise geben sie ultraviolette Strahlung,
insbesondere UVA-Strahlung im Bereich von 330 bis
380 nm, besonders Strahlen mit einer Wellenlänge von
366 nm ab, die nicht nur eine optimale Anregung zur
Phosphoreszenz der langnachleuchtende Pigmente
enthaltenden Fluchtwegmarkierungen ermöglicht, son-
dern darüber hinaus auch für Passagiere oder andere
in der Nähe des Zugs sich aufhaltende Personen unge-
fährlich ist.
[0009] Dabei kann rein prinzipiell vorgesehen sein,
daß die Lampen kontinuierlich eingeschaltet sind. Eine
vorteilhafte Ausführungsform sieht vor, daß die Lampen
bei Einfahren des schienengeführten Fahrzeugs in den
Tunnel eingeschaltet und wieder ausgeschaltet werden,
wenn das Fahrzeug den Tunnel verläßt. Um dabei Vor-
schaltzeiten insbesondere von UV-Lampen zu berück-
sichtigen, sieht ein vorteilhaftes Ausführungsbeispiel
vor, die Lampen eine vorgebbare Zeit vor Einfahrt des
schienengeführten Fahrzeugs in den Tunnel einzu-
schalten, wobei hierbei die Position des schienenge-
führten Fahrzeugs mittels beispielsweise eines Weg-
streckenmessers, eines GPS-Systems oder eines an-
deren, den Standort des Fahrzeugs bestimmenden Sy-
stems ermittelt wird und die Einschaltung in einer Steu-
ereinheit abhängig von der Position des Fahrzeugs er-
folgt.
[0010] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
sind Gegensand der nachfolgenden Beschreibung so-
wie der zeichnerischen Darstellung von Ausführungs-
beispielen der Erfindung.
[0011] In der Zeichnung zeigen:
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Fig. 1 schematisch ein in einem Tunnel für ein schie-
nengeführtes Fahrzeug angeordnetes Sicher-
heits-Fluchtleitsystem;

Fig. 2 schematisch die Anordnung verschiedener
Fluchtwegmarkierungen im Tunnel;

Fig. 3 schematisch die Anordnung einer weiteren
Fluchtwegmarkierung in einem Tunnel;

Fig. 4 die Anordnung von langnachleuchtenden
Fluchtwegmarkierungen zur Phosphoreszenz
anregenden Lampen an einem schienenge-
führten Fahrzeug und

Fig. 5 schematisch die Anregung der Fluchtwegmar-
kierungen durch an einem schienengeführten
Fahrzeug angeordnete Lampen, welches ei-
nen Tunnel passiert.

[0012] Ein Fluchtleitsystem oder eine Fluchtwegmar-
kierung zur Kennzeichnung eines Tunnels 10 für schie-
nengeführte Fahrzeuge 100, dargestellt in Fig. 1, 2 und
5, umfaßt Fluchtwegmarkierungen beispielsweise in
Form eines langnachleuchtenden Streifens 30, eines
langnachleuchtenden Handlaufs 40 oder eines lang-
nachleuchtenden Schildes 50, die entlang eines Kon-
troll-, Wartungsoder Fluchtwegs 60 in dem Tunnel 10
angeordnet sind und beispielsweise, wie in Fig. 2 dar-
gestellt, den Weg in Richtung eines Fluchtstollens 70
weisen. Darüber hinaus können im Tunnel 10 auch
Fluchtwegmarkierungen vorgesehen sein, die die Über-
querung eines Gleiskörpers 12 anzeigen (Fig. 3). Der-
artige Fluchtwegmarkierungen können beispielsweise
als im Gleiskörper 12 angeordnete, mit langnachleuch-
tenden Elementen ausgestattete Übergänge 80 oder
dgl. ausgebildet sein.
[0013] Die Anregung der langnachleuchtenden Strei-
fen 30, Handläufe 40, Schilder 50 wie auch der Über-
gänge 80 erfolgt nun durch an einem schienengeführten
Fahrzeug 100 angeordnete Lampen 110, die eine elek-
tromagnetische Strahlung, insbesondere UV-Licht, wel-
ches auf die langnachleuchtende Pigmente enthalten-
den Streifen 30, Handläufe 40, Schilder 50 und Über-
gänge 80 hinsichtlich einer optimalen Anregung zur
Phosphoreszenz abgestimmt ist und entsprechend auf
diese ausgerichtet sind. Derartige langnachleuchtende
Elemente sind an sich bekannt. Als Pigmente kommen
beispielsweise Zinksulfid oder Strontiumaluminat zum
Einsatz. Diese Pigmente werden sowohl durch sichtba-
res als auch insbesondere durch UV-Licht angeregt, sie
speichern die aufgenommene Licht-Energie und geben
sie verzögert wieder ab. Dieses als Phosphoreszenz
bezeichnete Nachleuchten dient der Fluchtwegmarkie-
rung, wobei hier Everglow TL 300 oder Everglow TL
450-Produkte der Anmelderin, beispielsweise in Strei-
fenform oder Schilder und dgl. besonders vorteilhaft
zum Einsatz kommen können. So weisen beispielswei-

se Everglow TL 300-Produkte nach 10 Minuten noch ei-
ne mittlere Nachleuchtdichte von 150 mcd/m2 und nach
60 Minuten noch eine mittlere Nachleuchtdichte von 23
mcd/m2 und Everglow TL 450-Produkte nach 10 Minu-
ten sogar eine mittlere Nachleuchtdichte von 225 mcd/
m2 und nach 60 Minuten eine mittlere Nachleuchtdichte
von 35 mcd/m2 auf.
[0014] Wie aus Fig. 5 schematisch hervorgeht, wer-
den die langnachleuchtenden Streifen 30, die Handläu-
fe 40, sowie die Schilder 50 oder auch die Übergänge
80 aktiviert oder zum Nachleuchten dadurch angeregt,
daß schienengeführte Fahrzeuge 100 den Tunnel 10
passieren, an welchen Lampen 110 angeordnet sind,
die bei Einfahrt des Fahrzeugs 100 in den Tunnel 10
eingeschaltet werden. Die Lampen 110 sind dabei vor-
zugsweise so an den schienengeführten Fahrzeugen
100 angeordnet, daß die von ihnen abgegebene Strah-
lung auf die Fluchtwegmarkierung gerichtet ist, wobei
hier beispielsweise optische Systeme in Form von Lin-
sen, Spiegelsystemen und dgl. verwendbar sind.
[0015] Die Einschaltung der Lampen 110 beim Ein-
fahren des Zuges 100 in den Tunnel 10 kann beispiels-
weise durch Dämmerungsschalter oder dgl. erfolgen.
[0016] Insbesondere bei Verwendung von UV-Lam-
pen, die eine gewisse Vorschaltzeit erfordern, sieht ein
Ausführungsbeispiel vor, daß diese Lampen 110 eine
vorgebbare Zeit vor Einfahrt des Zuges 100 in den Tun-
nel 10 eingeschaltet werden, wobei hier die Bestim-
mung der Position des Zuges 100 vorteilhafterweise
durch GPS-Systeme, Wegstreckenmesser oder ande-
re, die Position des Zuges 100 bestimmende Systeme,
erfolgt und abhängig von den Positionsdaten, beispiels-
weise dem GPS-Daten ein Steuergerät (nicht darge-
stellt) die UV-Lampen ein- und wieder ausschaltet.
[0017] Ferner kann auch vorgesehen sein, daß die
Lampen 110 beispielsweise bei U-Bahnen kontinuier-
lich eingeschaltet sind.
[0018] In Versuchen hat sich gezeigt, daß die Anre-
gung der langnachleuchtenden Sicherheitskennzeich-
nungen durch vorbeifahrendeZüge 100 mittels UV-Lam-
pen 110 beispielsweise durch Lampen des Typs UVA
Spot 250 WP der Dr. Hönle AG, UV-Technologie, Mün-
chen, vollkommen genügen, um eine Nachleuchtung
von mindestens 3 mcd/m2, wie sie beispielsweise in der
BGR 216 in Verbindung mit der DIN-Norm 67510 vor-
geschrieben ist, zu erreichen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Sicherheitskennzeichnung von Tun-
nels (10) für schienengeführte Fahrzeuge (100),
gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- es werden langnachleuchtende Fluchtwegmar-
kierungen, insbesondere langnachleuchtende
Streifen (30) und/oder Schilder (50) und/oder
Handläufe (40) und/oder sonstige Kennzeich-
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nungen in dem Tunnel (10), vorzugsweise an
Tunnelwänden angeordnet und

- es wird wenigstens eine die langnachleuchten-
den Streifen (30) und/oder Schilder (50) und/
oder Handläufe (40) und/oder sonstige Kenn-
zeichnungen zur Phosphoreszenz anregende
Lampe (110) an dem schienengeführten Fahr-
zeug (100) so angeordnet, daß bei einer Fahrt
des schienengeführten Fahrzeugs (100) durch
den Tunnel (10) die langnachleuchtenden
Streifen (30) und/oder Schilder (50) und/oder
Handläufe (40) und/oder sonstige Kennzeich-
nungen mit der von der Lampe (110) abgege-
benen Strahlung beaufschlagt wird.

2. Fluchtleitsystem zur Kennzeichnung von Tunnels
(10) für schienengeführte Fahrzeuge (100), ge-
kennzeichnet durch vorzugsweise an der Tunnel-
wand angeordnete langnachleuchtende Flucht-
wegmarkierungen, insbesondere langnachleuch-
tende Streifen (30) und/oder Schilder (50) und/oder
Handläufe (40) und/oder sonstige Kennzeichnun-
gen und wenigstens eine an den schienengeführten
Fahrzeugen (100) angeordnete auf die Leitsysteme
angepaßte Lampe(110), deren Strahlung die lang-
nachleuchtenden Fluchtwegmarkierungen zur
Phosphoreszenz anregt.

3. Fluchtleitsystem nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die wenigstens eine Lampe
(110) auf die Fluchtwegmarkierungen ausgerichtet
ist.

4. Fluchtleitsystem nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daß die wenigstens eine Lampe
(110) UV-Strahlung, insbesondere UVA-Strahlung,
vorzugsweise in einem Wellenlängenbereich von
330 bis 380 nm emittiert.

5. Fluchtleitsystem nach einem der Ansprüche 2 bis
4, dadurch gekennzeichnet, daß die Einschaltung
(Ausschaltung) der wenigstens einen Lampe (110)
mit der Einfahrt/Ausfahrt des schienengeführten
Fahrzeugs (100) in den/aus dem Tunnel (10) er-
folgt.

6. Fluchtleitsystem nach einem der Ansprüche 2 bis
4, dadurch gekennzeichnet, daß die Einschaltung
der wenigstens einen Lampe (110) ein vorgebbares
Zeitintervall vor der Einfahrt des schienengeführten
Fahrzeugs (100) in den Tunnel (10) erfolgt, wobei
die Position des schienengeführten Fahrzeugs
(100) durch Wegstreckenmesser, GPS-Daten oder
sonstige, die Position des Fahrzeugs (100) bestim-
mende Systeme, ermittelt wird.
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